


70

Steckbriefe zu den Hilfearten

9.5 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Die Sozialpädagogische Familienhilfe im 
Leistungskanon der Hilfen zur Erziehung
Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) ist eine Leis-
tung der erzieherischen Hilfen, die sich auf die gesamte 
Familie richtet und Unterstützung in den verschiedensten 
Bereichen des Alltagslebens bereithält. Zielgruppe der 
Leistung sind vor allem Familien, die sich aufgrund von 
äußeren und inneren belastenden Umständen bzw. Fak-
toren in einer schwierigen Lebenssituation befinden. Mit 
der SPFH ist das Ziel verbunden, die Familie im Verlauf 
der Hilfe (wieder) zur selbstständigen Problemlösung und 
Alltagsbewältigung zu befähigen. Das Aufgabenspektrum 
der Familienhelfer/-innen ist breit. Je nach Bedarf liegt der 
Schwerpunkt auf der Erziehung, den Beziehungen zwi-
schen den Familienmitgliedern, der finanziellen Situation 

der Familie, der Haushaltsführung oder den Außenkon-
takten der Familie, z.B. mit Institutionen.110 Die Hilfe wird 
meist über eine längere Zeitspanne von 1 bis 2 Jahren 
gewährt. Gleichwohl haben sich neben der „klassischen“ 
Hilfe mittlerweile Formen der SPFH herauskristallisiert, die 
als eine kurzzeitig angelegte Intensivbetreuung konzipiert 
sind.111

Die Entwicklung der Fallzahlen im Überblick
Laut der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik wer-
den für das Jahr 2014 113.851 sozialpädagogische Hilfen 
gem. § 31 SGB VIII ausgewiesen (vgl. Abb. 9.5.1). Umge-
rechnet auf die altersentsprechende Bevölkerung bedeu-
tet das, dass 140 Hilfen pro 10.000 der unter 21-Jährigen 
in Anspruch genommen worden sind. Zwischen 2008 
und 2014 sind die Fallzahlen absolut um rund 32.600 
bzw. um 40% gestiegen. Die steigende Dynamik hat ab 
2010 deutlich abgenommen.

Ausgaben für die Sozialpädagogische Familienhilfe
Für die Leistungen der SPFH wurden 2014 seitens der 
kommunalen Jugendämter rund 814 Mio. EUR ausge-
geben (vgl. Abb. 9.5.2). Analog zu der Entwicklung der 
Fallzahlen der SPFH sind die Ausgaben zwischen 2008 
und 2014 angestiegen, und zwar von knapp 542 Mio. 
EUR auf die besagten 814 Mio. EUR (+50%). Der stärkste 
Anstieg der finanziellen Aufwendungen zeigt sich vor al-
lem zwischen 2008 und 2009. Hier ist ein Plus von etwa 
138 Mio. EUR bzw. 25% zu verzeichnen. Bis zum Jahr 
2014 lässt die steigende Dynamik bei der Ausgabenent-
wicklung dann deutlich nach.

Die Inanspruchnahme in den Bundesländern
Bei der Betrachtung der Inanspruchnahme von SPFH 
im Ländervergleich zeigen sich deutliche Unterschiede 
zwischen den ost- und westdeutschen Landesteilen: In 
Ostdeutschland nahmen im Jahre 2014 93 pro 10.000 

110) Vgl. Ritzmann/Wachtler 2008; Kreft/Mielenz 2013, S. 445
111) Vgl. Ritzmann/Wachtler 2008; Kreft/Mielenz 2013, S. 445
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ABB.	9.5.1: 	Anzahl	 der	 Sozialpädagogischen	 Familienhilfen	 (einschl.	 der	 Hilfen	 für	
junge Volljährige) (Deutschland; 2008 bis 2014; Aufsummierung der zum 
31.12. eines Jahres andauernden und der innerhalb eines Jahres beende-
ten Leistungen; Angaben absolut, Inanspruchnahme pro 10.000 der unter 
21-Jährigen)

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hil-
fen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige; versch. Jahrgänge; eigene Berech-
nungen

Auf einen Blick:

Gesamtvolumen der Fallzahlen (2014):
Fallzahlen (Bestand am 31.12. + beendete Hilfen): 113.851

Anzahl junger Menschen (Bestand 
am 31.12. + beendete Hilfen):

218.128

Bevölkerungsbezogene 
Inanspruchnahme (Fallzahlen):

73,0 pro 10.000 
unter 21-Jährige

Bevölkerungsbezogene Inanspruchnahme 
(Anzahl der jungen Menschen):

139,9 pro 10.000 
unter 21-Jährige

Ausgaben für Leistungen (2014):
Ausgaben in 1.000 Euro: 814.039

Pro-Kopf-Ausgaben pro unter 18-Jährigen: 62 EUR 

Eckwerte (2014):
Durchschnittsalter der jungen 
Menschen bei Hilfebeginn: 

8,1 Jahre

Anteil der Alleinerziehendenfamilien bei Hilfebeginn: 51,5%

Anteil der Transferleistungen beziehenden 
Familien bei Hilfebeginn:

64,1%

Anteil der jungen Menschen in Familien, 
in denen zu Hause nicht Deutsch 
gesprochen wird, bei Hilfebeginn:

15,9%

Durchschnittliche Dauer der beendeten Hilfen: 16 Monate

Anteil der Beendigungen der Hilfe gemäß 
Hilfeplan (ohne Zuständigkeitswechsel):

63,6%

Personalsituation (2014):
Tätige Personen: 5.623

Vollzeitäquivalente1: 3.676

Anteil der unter 45-jährigen Beschäftigten: 48,6%

Professionalisierungsquote2: 73,1%

Anteil der Vollzeit tätigen Personen: 29,2%

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfe, 
Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2014; Ausgaben und Einnahmen 2014; 
Einrichtungen und tätige Personen 2014; eigene Berechnungen

1) Rechnerische Vollzeitstellen 
2) Anteil der Akademiker/-innen mit einem (sozial-)pädagogischen (Fach-)Hochschulabschluss
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der jungen Menschen unter 21 Jahren eine SPFH in An-
spruch, in Westdeutschland waren es mit 70 erheblich 
weniger (vgl. Abb. 9.5.3).

 ► In den westdeutschen Flächenländern reicht die 
Spannweite von 47 pro 10.000 der unter 21-Jährigen 
in Bayern bis hin zu 103 im Saarland.

 ► Mit Blick auf die Stadtstaaten ist die höchste Inan-
spruchnahmequote in Bremen mit 185 pro 10.000 der 
jungen Menschen unter 21 Jahren zu verzeichnen.

 ► In Ostdeutschland reicht die Hilfegewährung bevölke-
rungsbezogen von 44 pro 10.000 der unter 21-Jäh-
rigen in Thüringen bis hin zu 171 in Mecklenburg-
Vorpommern. Damit fällt die Spannweite deutlich 
höher aus als für die westlichen Flächenländer und die 
Stadtstaaten.

Alters- und geschlechtsspezifische 
Unterschiede bei der Inanspruchnahme von 
Sozialpädagogischen Familienhilfen
Die Daten zu der aktuellen Gewährungspraxis weisen 
darauf hin, dass die SPFH eine Leistung ist, die haupt-
sächlich für Familien mit Kindern unter 10 Jahren gewährt 
wird. Mit zunehmendem Alter des Kindes nimmt die Inan-
spruchnahme ab.

 ► Bei einer geschlechtsspezifischen Betrachtung sind 
Jungen und junge Männer in der SPFH eher vertreten 
als Mädchen und junge Frauen. Es zeigt sich 2014 
eine höhere Inanspruchnahmequote bei den Jungen 
und jungen Männern (93 Hilfen) im Vergleich zu der 
weiblichen Klientel (84 Hilfen) (vgl. Tab. 9.5.1).

 ► Die größten Unterschiede zwischen den männlichen 
und weiblichen Adressat(inn)en zugunsten der Jun-
gen werden bei der Altersgruppe der 6- bis unter 
10-Jährigen und 10- bis unter 14-Jährigen deutlich. 
Bei den Jugendlichen und jungen Volljährigen ist die 
Inanspruchnahme bei männlichen und weiblichen 
Adressat(inn)en nahezu identisch.

 ► Zwischen 2008 und 2014 zeigt sich eine Erhöhung der 
Inanspruchnahme bei allen Altersgruppen. Dies gilt für 
die männliche und weibliche Klientel gleichermaßen 
(vgl. Tab. 9.5.1). Bei Mädchen ist die Inanspruchnah-
me in der Altersgruppe der 10- bis unter 14-Jährigen 
am stärksten angestiegen (+28), bei den Jungen trifft 
dies auf die 6- bis unter 10-Jährigen zu (+33).
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ABB.	9.5.2: 	Ausgaben	 für	 Leistungen	 der	 Sozialpädagogischen	 Familienhilfe	
(Deutschland; 2008 bis 2014; Angaben in 1.000 EUR) 

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Ausgaben und Ein-
nahmen; versch. Jahrgänge; eigene Berechnungen
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ABB.	9.5.3:	 Anzahl	 der	 Sozialpädagogischen	 Familienhilfen	 (einschl.	 der	 Hilfen	 für	
junge Volljährige) (Länder; 2014; Aufsummierung der zum 31.12. des Jah-
res andauernden und der innerhalb des Jahres beendeten Leistungen; Inan-
spruchnahme pro 10.000 der unter 21-Jährigen)

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hil-
fen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2014; eigene Berechnungen

TAB.	9.5.1:		Junge	 Menschen	 in	 der	 Sozialpädagogischen	 Familienhilfe	 (einschl.	
der	 Hilfen	 für	 junge	 Volljährige)	 nach	 Hilfearten	 und	 Geschlecht	 der	
Adressat(inn)en (Deutschland; 2008 und 2014; andauernde Leistungen am 
31.12.; Inanspruchnahme pro 10.000 der alters- und geschlechtsspezifi-
schen Bevölkerung)

Geschlecht	und	Altersgruppen SPFH	§ 31	SGB	VIII
2008 2014

Jungen und junge Männer (Inanspruchnahme pro 10.000)

0 bis unter 6 J. 97,0 111,7
6 bis unter 10 J. 102,0 134,5
10 bis unter 14 J. 82,5 113,0
14 bis unter 18 J. 52,0 65,4
18 bis unter 27 J.1 16,8 24,2
Insgesamt2 71,9 92,5

Mädchen und junge Frauen (Inanspruchnahme pro 10.000)

0 bis unter 6 J. 89,7 102,9
6 bis unter 10 J. 87,2 112,2
10 bis unter 14 J. 67,8 95,7
14 bis unter 18 J. 50,9 68,1
18 bis unter 27 J.1 15,0 24,3
Insgesamt2 64,0 83,6

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hil-
fen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige; versch. Jahrgänge; eigene Berech-
nungen

1) Die Fallzahlen werden auf die 18- bis unter 21-jährigen jungen Menschen bezogen.
2) Die Fallzahlen werden auf die unter 21-jährigen jungen Menschen bezogen.
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9.6 Tagesgruppenerziehung (§ 32 SGB VIII)

Die Tagesgruppenerziehung im 
Leistungskanon der Hilfen zur Erziehung
Die Tagesgruppenerziehung gem. §  32 SGB VIII setzt 
sich zum Ziel, einerseits Familien, die sich in belasteten 
Lebenslagen befinden, in der Betreuung und Versorgung 
des Kindes tagsüber zu entlasten. Andererseits werden 
die Kinder und Jugendlichen gezielt gefördert, insbeson-
dere mit Blick auf ihr Sozialverhalten und ihre schulische 
Entwicklung. Gleichzeitig erfolgt eine intensive Beratung 
und Unterstützung der Familie, um mittelfristig eine Prob-
lembewältigung und Neuorientierung zu ermöglichen und 
den Verbleib des jungen Menschen in der Familie und 
dem sozialen Milieu zu ermöglichen.112

Die Entwicklung der Fallzahlen im Überblick 
Zuletzt hat die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik 
für das Jahr 2014 24.980 Maßnahmen der Tagesgrup-
penerziehung gem. § 32 SGB VIII ausgewiesen (vgl. Abb. 

112) Vgl. Jordan/Maykus/Stuckstätte 2012, S. 209; Freigang 2016, S. 847ff.

9.6.1). Umgerechnet auf die altersentsprechende Be-
völkerung bedeutet das, dass 16 Kinder pro 10.000 der 
unter 21-Jährigen in dieser Maßnahme der Jugendhilfe 
untergebracht waren. Zwischen 2008 und 2011 ist die 
Zahl der Leistungen in Form von Tagesgruppenerziehung 
zunächst geringfügig angestiegen und geht seitdem all-
mählich zurück. Zuletzt betrug der Rückgang zwischen 
2013 und 2014 knapp 2%.

Ausgaben für die Tagesgruppenerziehung
Für das Arbeitsfeld der Tagesgruppenerziehung wurden 
2014 seitens der kommunalen Jugendämter knapp 449 
Mio. EUR ausgegeben (vgl. Abb. 9.6.2). Zwischen 2008 
und 2014 sind die Ausgaben für Tagesgruppenerziehun-
gen um mehr als 54 Mio. EUR von rund 394 Mio. EUR auf 
die besagten 449 Mio. EUR gestiegen (+14%).

Die Inanspruchnahme in den Bundesländern
Mit Blick auf den ost- und westdeutschen Landesteil 
zeigen sich Unterschiede in der Inanspruchnahme der 
Tagesgruppenerziehung: In Ostdeutschland nahmen im 
Jahre 2014 19 pro 10.000 der jungen Menschen unter 
21 Jahren eine Tagesgruppenerziehung in Anspruch, in 
Westdeutschland waren es mit 16 etwas weniger (vgl. 
Abb. 9.6.3). Auch mit Blick auf die Bundesländer ist eine 
deutliche Spannweite erkennbar.

 ► In den westdeutschen Flächenländern reicht die 
Spannweite der Inanspruchnahme von Angebo-
ten der Tagesgruppenerziehung im Jahre 2014 von 
14 pro 10.000 der unter 21-Jährigen in Bayern und 
Nordrhein-Westfalen bis hin zu 25 pro 10.000 dieser 
Altersgruppe im Saarland.

Auf einen Blick:

Gesamtvolumen der Fallzahlen (2014):
Anzahl junger Menschen (Bestand 
am 31.12. + beendete Hilfen):

24.980

Bevölkerungsbezogene Inanspruchnahme:
16 pro 10.000 
unter 21-Jährige

Ausgaben für Leistungen (2014):
Ausgaben in 1.000 Euro: 448.832

Ausgaben pro unter 18-Jährigen: 34 EUR

Eckwerte (2014):
Durchschnittsalter der jungen 
Menschen bei Hilfebeginn:

9,7 Jahre

Anteil der Alleinerziehendenfamilien bei Hilfebeginn: 46,5%

Anteil der Transferleistungen beziehenden 
Familien bei Hilfebeginn:

60,3%

Anteil der Familien, in denen zu Hause nicht 
Deutsch gesprochen wird, bei Hilfebeginn:

13,1%

Durchschnittliche Dauer der beendeten Hilfen: 22 Monate

Anteil der beendeten Hilfen gemäß Hilfeplan 
(ohne Zuständigkeitswechsel der Jugendämter):

57,4%

Personalsituation (2014):
Tätige Personen: 6.144

Vollzeitäquivalente1: 4.564

Anteil der unter 45-jährigen Beschäftigten: 63,3%

Professionalisierungsquote2: 40,1%

Anteil der Vollzeit tätigen Personen: 42,3%

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfe, 
Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2014; Ausgaben und Einnahmen 2014, 
Einrichtungen und tätige Personen 2014; eigene Berechnungen

1) Rechnerische Vollzeitstellen
2) Anteil der Akademiker/-innen mit einem (sozial-)pädagogischen (Fach-)Hochschulabschluss
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ABB.	9.6.1:  Junge Menschen in der Tagesgruppenerziehung (einschl. der Hilfen für 
junge Volljährige) (Deutschland; 2008 bis 2014; Aufsummierung der zum 
31.12. eines Jahres andauernden und der innerhalb eines Jahres beende-
ten Leistungen; Angaben absolut, Inanspruchnahme pro 10.000 der unter 
21-Jährigen)

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hil-
fen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige; versch. Jahrgänge; eigene Berech-
nungen
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 ► Unter den Stadtstaaten weist Bremen mit 29 pro 
10.000 der jungen Menschen unter 21 Jahren den 
höchsten Wert mit Blick auf die Inanspruchnahme von 
Tagesgruppenerziehung auf. 

 ► In Ostdeutschland reicht die Spannweite der Hilfege-
währung bevölkerungsbezogen von 13 pro 10.000 
der unter 21-Jährigen in Sachsen bis hin zu 29 in 
Sachsen-Anhalt. 

Alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede bei 
der Inanspruchnahme von Tagesgruppenerziehung 
Bei einer Betrachtung der Altersverteilung der Klientel 
der Tagesgruppenerziehung zeigt sich, dass diese Leis-
tung hauptsächlich die Altersgruppen der 10- bis unter 
14-Jährigen und der 6- bis unter 10-Jährigen betreffen 
(vgl. Tab. 9.6.1).

 ► Jungen und junge Männer sind in der Tagesgruppen-
erziehung deutlich stärker vertreten als Mädchen und 
junge Frauen. Während die bevölkerungsbezogene In-
anspruchnahme bei den Jungen und jungen Männern 
bei 16 Hilfen liegt, kann für die weibliche Klientel ein 
Wert von 6 Hilfen pro 10.000 der unter 21-Jährigen 
berechnet werden.

 ► Die größten Unterschiede zwischen männlichen und 
weiblichen Adressat(inn)en werden bei der Alters-
gruppe der 10- bis unter 14-Jährigen und der 6- bis 
unter 10-Jährigen deutlich. Bei den Kindern zwischen 
10 und 14 Jahren nehmen bevölkerungsrelativiert bei 
den Jungen 40 pro 10.000 dieser Altersgruppe und 
bei den Mädchen 14 pro 10.000 dieser Altersgruppe 
eine entsprechende Leistung in Anspruch. Ähnliche 
Geschlechterdifferenzen zeigen sich bei den Kindern 
im Grundschulalter.

 ► Zwischen 2008 und 2014 zeigen sich kaum Verände-
rungen. Ein leichter Anstieg der Inanspruchnahme ist 
lediglich bei der 6- bis unter 10-jährigen und 10- bis 
unter 14-jährigen männlichen Klientel (+5 bzw. +3 Hil-
fen pro 10.000 der altersspezifischen Bevölkerung) zu 
beobachten.
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ABB.	9.6.2:  Ausgaben für Leistungen der Tagesgruppenerziehung (Deutschland; 2008 
bis 2014; Angaben in 1.000 EUR)

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Ausgaben und Ein-
nahmen; versch. Jahrgänge; eigene Berechnungen
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ABB.	9.6.3:  Junge Menschen in der Tagesgruppenerziehung (einschl. der Hilfen für 
junge Volljährige) (Länder; 2014; Aufsummierung der zum 31.12. des Jah-
res andauernden und der innerhalb des Jahres beendeten Leistungen; Inan-
spruchnahme pro 10.000 der unter 21-Jährigen)

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hil-
fen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2014; eigene Berechnungen

TAB.	9.6.1:  Junge Menschen in der Tagesgruppenerziehung (einschl. der Hilfen 
für	 junge	 Volljährige)	 nach	 Alter	 und	 Geschlecht	 der	 Adressat(inn)en 
(Deutschland; 2008 und 2014; andauernde Leistungen am 31.12.; Inan-
spruchnahme pro 10.000 der alters- und geschlechtsgleichen Bevölkerung)

Geschlecht	und	Altersgruppen Vollzeitpflege	§ 33	SGB	VIII
2008 2014

Jungen und junge Männer (Inanspruchnahme pro 10.000)

0 bis unter 6 J. 1,8 1,0
6 bis unter 10 J. 27,9 32,8
10 bis unter 14 J. 37,0 39,5
14 bis unter 18 J. 10,2 9,9
18 bis unter 27 J.1 0,0 0,0
Insgesamt2 14,7 15,6

Mädchen und junge Frauen (Inanspruchnahme pro 10.000)

0 bis unter 6 J. 1,2 0,7
6 bis unter 10 J. 11,3 12,2
10 bis unter 14 J. 13,5 14,0
14 bis unter 18 J. 3,1 2,9
18 bis unter 27 J.1 0,0 0,0
Insgesamt2 5,6 5,6

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hil-
fen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige; versch. Jahrgänge; eigene Berech-
nungen

1) Die Fallzahlen werden auf die 18- bis unter 21-jährigen jungen Menschen bezogen.
2) Die Fallzahlen werden auf die unter 21-jährigen jungen Menschen bezogen.
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9.7 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)

Die Vollzeitpflege im Leistungskanon 
der Hilfen zur Erziehung
Bei der Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII werden junge 
Menschen in einer anderen als ihrer Herkunftsfamilie un-
tergebracht. Hierbei handelt es sich abhängig vom Alter 
und Entwicklungsstand des Kindes, seinen persönlichen 
Bindungen und den Möglichkeiten einer Verbesserung 
der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie um 
eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder um eine auf 
Dauer angelegte Lebensform. Die Vollzeitpflege kann 
auch im Haushalt naher Verwandter erfolgen (Verwand-
tenpflege). Für besonders beeinträchtigte Kinder sieht der 
Leistungsumfang der Vollzeitpflege eine Unterbringung 
im familialen Setting mit besonders qualifizierter Form der 
Förderung vor113, die auch als „Sonderpflege“ bezeichnet 
werden (§ 33 Satz 2 SGB VIII). Mit der Aufwertung der 
Pflegekinderarbeit im SGB VIII ging die Erwartung ein-
her, die Heimunterbringungen durch einen Ausbau des 
Angebots an Vollzeitpflege zu reduzieren. Mit der Bevor-
zugung der Vollzeitpflege als ‚schonendere Form’ der 
Fremdunterbringung war zugleich das fiskalische Ziel 
der Kosteneinsparung verbunden. Allerdings konnte die 

113) Vgl. Wiesner 2015, S. 542ff.

Vollzeitpflege die Heimerziehung bislang quantitativ nicht 
ablösen. Dies ist mitunter auch durch ein mangelndes 
Angebot an qualifizierten und ausdifferenzierten Vollzeit-
pflegestellen begründet, wie aus Fachkreisen berichtet 
wird. 

Die Entwicklung der Fallzahlen im Überblick
Zuletzt hat die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik 
für das Jahr 2014 84.176 Leistungen der Vollzeitpflege 
gem. § 33 SGB VIII ausgewiesen (vgl. Abb. 9.7.1). Umge-
rechnet auf die altersentsprechende Bevölkerung bedeu-
tet das, dass 54 Kinder pro 10.000 der unter 21-Jährigen 
in einer Vollzeitpflege in einer anderen als ihrer Herkunfts-
familie untergebracht waren. In den letzten Jahren sind 
Leistungen der Vollzeitpflege kontinuierlich angestiegen, 
zwischen 2008 bis 2014 liegt der Zuwachs bei rund 27%.

Ausgaben für die Vollzeitpflege
Für den Bereich der Vollzeitpflege wurden 2014 seitens 
der kommunalen Jugendämter rund 1 Mrd. EUR ausge-
geben (vgl. Abb. 9.7.2). Im Zeitraum zwischen 2008 und 
2014 sind die Ausgaben für Vollzeitpflege um rund 307 
Mio. EUR von 734 Mio. auf die besagten 1 Mrd. EUR 
gestiegen (+42%).

Die Inanspruchnahme in den Bundesländern
Betrachtet man die Inanspruchnahme der Vollzeitpflege 
nach Landesteilen, nahmen in Ostdeutschland im Jahre 
2014 59 pro 10.000 der jungen Menschen unter 21 Jah-
ren eine Vollzeitpflege in Anspruch, in Westdeutschland 
waren es mit 53 etwas weniger (vgl. Abb. 9.7.3). Auch mit 
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ABB.	9.7.1: 	Junge	Menschen	in	der	Vollzeitpflege	(einschl.	der	Hilfen	für	junge	Voll-
jährige) (Deutschland; 2008 bis 2014; Aufsummierung der zum 31.12. ei-
nes Jahres andauernden und der innerhalb eines Jahres beendeten Leistun-
gen; Angaben absolut, Inanspruchnahme pro 10.000 der unter 21-Jährigen)

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hil-
fen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige; versch. Jahrgänge; eigene Berech-
nungen

Auf einen Blick:

Gesamtvolumen der Fallzahlen (2014):
Anzahl junger Menschen (Bestand 
am 31.12. + beendete Hilfen):

84.176

Bevölkerungsbezogene Inanspruchnahme:
54,0 pro 10.000 
unter 21-Jährige

Ausgaben (2014):
Ausgaben in 1.000 Euro: 1.040.207

Ausgaben pro unter 18-Jährigen: 79 EUR

Eckwerte (2014):
Durchschnittsalter der jungen  
Menschen bei Hilfebeginn:

7,4 Jahre

Anteil der Alleinerziehendenfamilien bei Hilfebeginn: 56,9%

Anteil der Transferleistungen beziehenden 
Familien bei Hilfebeginn:

75,0%

Anteil der Familien, in denen zu Hause nicht 
Deutsch gesprochen wird, bei Hilfebeginn:

9,7%

Durchschnittliche Dauer der beendeten Hilfen: 43 Monate1

Anteil der beendeten Hilfen gemäß Hilfeplan 
(ohne Zuständigkeitswechsel der Jugendämter):

53,5%

Personalsituation (2014):
Die Zahl der Pflegeeltern wird in der amtlichen  
Kinder- und Jugendhilfestatistik nicht erfasst.

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfe, 
Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2014; Ausgaben und Einnahmen 2014; 
eigene Berechnungen

1)  Durchschnittliche Dauer der beendeten Hilfen ohne Zuständigkeitswechsel der Jugendäm-
ter: 41 Monate
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Blick auf die Bundesländer setzen sich die Unterschiede 
fort:

 ► In den westdeutschen Flächenländern reicht die 
Spannweite der Inanspruchnahme von Leistungen der 
Vollzeitpflege im Jahre 2014 von 37 pro 10.000 der un-
ter 21-Jährigen in Baden-Württemberg bis hin zu 76 
pro 10.000 dieser Altersgruppe in Schleswig-Holstein.

 ► Unter den Stadtstaaten weist Bremen mit 87 pro 
10.000 der jungen Menschen unter 21 Jahren den 
höchsten Wert mit Blick auf die Inanspruchnahme auf.

 ► In Ostdeutschland reicht die Spannweite der Hilfege-
währung bevölkerungsbezogen von 52 pro 10.000 
der unter 21-Jährigen in Sachsen und Thüringen bis 
hin zu 77 in Mecklenburg-Vorpommern.

Alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede 
bei der Inanspruchnahme von Vollzeitpflege
Bei Blick auf die aktuelle Altersverteilung der jungen Men-
schen zeigt sich bei der Vollzeitpflege, dass vor allem die 
6- bis unter 10-Jährigen in der Hilfe vertreten sind, gefolgt 
von den 10- bis unter 14-jährigen Kindern (vgl. Tab. 9.7.1).

 ► Geschlechtsspezifisch betrachtet sind Mädchen und 
Jungen in der Vollzeitpflege etwa gleich häufig vertre-
ten. Auch mit Blick auf die einzelnen Altersgruppen 
gibt es nur geringfügige Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern.

 ► In allen Altersgruppen ist im Zeitraum zwischen 2008 
und 2014 ein Anstieg der Inanspruchnahme zu beob-
achten. Bei den 6- bis unter 10-jährigen Kindern sind 
die höchsten Zuwächse zu verzeichnen.
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67,4

75,5
52,2
54,0
53,2

59,2Ostdeutschland ohne Berlin
Westdeutschl. einschl. Berlin

Deutschland insg.
Thüringen

Schleswig-Holstein
Sachsen-Anhalt

Sachsen
Saarland

Rheinland-Pfalz
Nordrhein-Westfalen

Niedersachsen
Mecklenburg-Vorpommern

Hessen
Hamburg

Bremen
Brandenburg

Berlin
Bayern

Baden-Württemberg

Inanspruchnahme

TAB.	9.7.1: 	Junge	Menschen	in	der	Vollzeitpflege	(einschl.	der	Hilfen	für	junge	Voll-
jährige)	 nach	 Alter	 und	 Geschlecht	 der	 Adressat(inn)en (Deutschland; 
2008 und 2014; andauernde Leistungen am 31.12.; Inanspruchnahme pro 
10.000 der alters- und geschlechtsspezifischen Bevölkerung)

Geschlecht	und	Altersgruppen Vollzeitpflege	§ 33	SGB	VIII
2008 2014

Jungen und junge Männer (Inanspruchnahme pro 10.000)

0 bis unter 6 J. 32,2 40,8
6 bis unter 10 J. 41,3 62,5
10 bis unter 14 J. 39,8 53,8
14 bis unter 18 J. 37,2 46,9
18 bis unter 27 J.1 10,5 15,2
Insgesamt2 32,5 44,3

Mädchen und junge Frauen (Inanspruchnahme pro 10.000)

0 bis unter 6 J. 31,1 41,0
6 bis unter 10 J. 41,5 60,6
10 bis unter 14 J. 40,6 56,3
14 bis unter 18 J. 40,7 49,6
18 bis unter 27 J.1 10,1 16,7
Insgesamt2 33,0 45,3

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hil-
fen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige; versch. Jahrgänge; eigene Berech-
nungen

1) Die Fallzahlen werden auf die 18- bis unter 21-jährigen jungen Menschen bezogen.
2) Die Fallzahlen werden auf die unter 21-jährigen jungen Menschen bezogen.

ABB.	9.7.3: 	Junge	Menschen	in	der	Vollzeitpflege	(einschl.	der	Hilfen	für	junge	Voll-
jährige) (Länder; 2014; Aufsummierung der zum 31.12. des Jahres andau-
ernden und der innerhalb des Jahres beendeten Leistungen; Inanspruchnah-
me pro 10.000 der unter 21-Jährigen)

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hil-
fen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2014; eigene Berechnungen
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ABB.	9.7.2:  Ausgaben	für	Leistungen	der	Vollzeitpflege (Deutschland; 2008 bis 2014; 
Angaben in 1.000 EUR)

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Ausgaben und Ein-
nahmen; versch. Jahrgänge; eigene Berechnungen



76

Steckbriefe zu den Hilfearten

9.8 Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)

Die Heimerziehung im Leistungskanon 
der Hilfen zur Erziehung
Bei der Heimerziehung handelt es sich um eine institutio-
nelle Form der Fremdunterbringung von Kindern und Ju-
gendlichen in einer Einrichtung über Tag und Nacht oder 
in einer sonstigen betreuten Wohnform, wie familienähn-
lichen Betreuungsangeboten, Wohngemeinschaften, Ju-
gendwohnen. Den Kindern und Jugendlichen soll durch 
eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen 
und therapeutischen Angeboten eine altersentsprechen-
de Förderung zu Gute kommen. Zielsetzung der Heimer-
ziehung ist, abhängig von Alter und Entwicklungsstand 
des jungen Menschen und den Möglichkeiten der Ver-
besserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunfts-
familie, die Rückkehr in die eigene Familie zu ermöglichen, 
die Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten oder 

eine auf längere Zeit angelegte Lebensform anzubieten, 
die auf ein selbstständiges Leben vorbereiten soll.114 

Die Entwicklung der Fallzahlen im Überblick
Zuletzt hat die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik 
für das Jahr 2014 108.293 Maßnahmen der Heimerzie-
hung gem. § 34 SGB VIII ausgewiesen (vgl. Abb. 9.8.1). 
Umgerechnet auf die altersentsprechende Bevölkerung 
bedeutet das, dass 70 Kinder pro 10.000 der unter 
21-Jährigen in einer Maßnahme der stationären Jugend-
hilfe untergebracht waren. In den letzten Jahren sind 
Heimerziehungen weiter angestiegen, zwischen 2008 bis 
2014 liegt der Zuwachs bei rund 26%.

Ausgaben für die Heimerziehung
Für das Arbeitsfeld der Heimerziehung wurden 2014 sei-
tens der kommunalen Jugendämter rund 3,63 Mrd. EUR 
ausgegeben (vgl. Abb. 9.8.2). Zwischen 2008 und 2014 
sind die Ausgaben für Heimerziehung um 0,95 Mrd. EUR 
von 2,68 Mrd. EUR auf die besagten 3,63 Mrd. EUR ge-
stiegen (+35%).

Die Inanspruchnahme in den Bundesländern
Im ost- und westdeutschen Landesteil zeigen sich Unter-
schiede in der Inanspruchnahme von Heimerziehungen: 

 ► In Ostdeutschland nahmen im Jahre 2014 88 pro 
10.000 der jungen Menschen unter 21 Jahren eine 
Heimerziehung in Anspruch, in Westdeutschland wa-
ren es mit 67 erheblich weniger (vgl. Abb. 9.8.3). Mit 
Blick auf die Bundesländer ist eine deutliche Spann-
weite erkennbar.

114) Vgl. Kreft/Mielenz 2013, S. 431
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ABB.	9.8.1:  Junge Menschen in der Heimerziehung (einschl. der Hilfen für junge Voll-
jährige) (Deutschland; 2008 bis 2014; Aufsummierung der zum 31.12. ei-
nes Jahres andauernden und der innerhalb eines Jahres beendeten Leistun-
gen; Angaben absolut, Inanspruchnahme pro 10.000 der unter 21-Jährigen)

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hil-
fen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige; versch. Jahrgänge; eigene Berech-
nungen

Auf einen Blick:

Gesamtvolumen der Fallzahlen (2014):
Anzahl junger Menschen (Bestand 
am 31.12. + beendete Hilfen):

108.293

Bevölkerungsbezogene Inanspruchnahme:
69,5 pro 10.000 
unter 21-Jährige

Ausgaben für Leistungen (2014):
Ausgaben in 1.000 EUR: 3.631.052

Ausgaben pro unter 18-Jährigen: 277 EUR

Eckwerte (2014):
Durchschnittsalter der jungen 
Menschen bei Hilfebeginn:

13,8 Jahre

Anteil der Alleinerziehendenfamilien bei Hilfebeginn: 43,9%

Anteil der Transferleistungen beziehenden 
Familien bei Hilfebeginn:

56,0%

Anteil der Familien, in denen zu Hause nicht 
Deutsch gesprochen wird, bei Hilfebeginn:

22,8%

Durchschnittliche Dauer der beendeten Hilfen: 20 Monate1

Anteil der beendeten Hilfen gemäß Hilfeplan 
(ohne Zuständigkeitswechsel der Jugendämter):

44,8%

Personalsituation (2014):
Tätige Personen: 58.566 

Vollzeitäquivalente2: 45.467

Anteil der unter 45-jährigen Beschäftigten: 65,8%

Professionalisierungsquote3: 30,9%

Anteil der Vollzeit tätigen Personen: 59,7%

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfe, 
Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2014; Ausgaben und Einnahmen 2014, 
Einrichtungen und tätige Personen 2014; eigene Berechnungen

1)  Durchschnittliche Dauer der beendeten Hilfen ohne Zuständigkeitswechsel: 19 Monate
2) Rechnerische Vollzeitstellen
3) Anteil der Akademiker/-innen mit einem (sozial-)pädagogischen (Fach-)Hochschulabschluss
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 ► In den westdeutschen Flächenländern reicht die 
Spannweite der Inanspruchnahme von Heimerzie-
hungen in 2014 von 39 bzw. 42 pro 10.000 der un-
ter 21-Jährigen in Baden-Württemberg und Bayern 
bis hin zu 124 pro 10.000 dieser Altersgruppe im 
Saarland.

 ► Unter den Stadtstaaten weist Bremen mit 193 pro 
10.000 der jungen Menschen unter 21 Jahren den 
höchsten Wert mit Blick auf die Inanspruchnahme von 
Heimerziehungen auf.

 ► In Ostdeutschland reicht die Spannweite der Hilfege-
währung von 67 pro 10.000 der unter 21-Jährigen in 
Thüringen bis hin zu 105 in Sachsen-Anhalt.

Alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede 
bei der Inanspruchnahme von Heimerziehungen
Bei einer Betrachtung der Altersverteilung der Klientel der 
Heimerziehung zeigt sich mit zunehmendem Alter bis zum 
Erreichen der Volljährigkeit eine steigende Inanspruch-
nahme. Die jugendliche Klientel im Alter von 14 bis unter 
18 Jahren weist für das Jahr 2014 dementsprechend die 
höchste Inanspruchnahme auf (vgl. Tab. 9.8.1).

 ►  Mit Blick auf geschlechtsspezifische Unterschiede 
sind Jungen und junge Männer in der Heimerziehung 
eher vertreten als Mädchen und junge Frauen. Es 
zeigt sich 2014 eine höhere bevölkerungsbezogene 
Inanspruchnahmequote bei der männlichen (52 Hilfen) 
im Vergleich zur weiblichen Klientel (40 Hilfen). 

 ► Die größten Unterschiede zwischen männlichen und 
weiblichen Adressat(inn)en werden bei der Altersgrup-
pe der Jugendlichen deutlich. 

 ► In allen Altersgruppen ist im Zeitraum zwischen 2008 
und 2014 ein Anstieg der Inanspruchnahme zu be-
obachten, insbesondere aber bei den 14- bis unter 
18-jährigen Jungen (+26 Inanspruchnahmepunkte).
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ABB.	9.8.2:  Ausgaben für Leistungen der Heimerziehung (Deutschland; 2008 bis 
2014; Angaben in 1.000 EUR)

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Ausgaben und Ein-
nahmen; versch. Jahrgänge; eigene Berechnungen
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Inanspruchnahme

ABB.	9.8.3:  Junge Menschen in der Heimerziehung (einschl. der Hilfen für junge Voll-
jährige) (Länder; 2014; Aufsummierung der zum 31.12. des Jahres andau-
ernden und der innerhalb des Jahres beendeten Leistungen; Inanspruchnah-
me pro 10.000 der unter 21-Jährigen)

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hil-
fen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2014; eigene Berechnungen

TAB.	9.8.1:  Junge Menschen in der Heimerziehung (einschl. der Hilfen für junge 
Volljährige)	nach	Alter	und	Geschlecht	der	Adressat(inn)en (Deutschland; 
2008 und 2014; andauernde Leistungen am 31.12.; Inanspruchnahme pro 
10.000 der alters- und geschlechtsspezifischen Bevölkerung)

Geschlecht	und	Altersgruppen Heimerziehung	§ 34	SGB	VIII
2008 2014

Jungen und junge Männer (Inanspruchnahme pro 10.000)

0 bis unter 6 J. 7,8 9,9
6 bis unter 10 J. 23,5 34,6
10 bis unter 14 J. 51,4 65,3
14 bis unter 18 J. 85,2 111,3
18 bis unter 27 J.1 31,3 50,5
Insgesamt2 38,7 52,1

Mädchen und junge Frauen (Inanspruchnahme pro 10.000)

0 bis unter 6 J. 6,6 8,2
6 bis unter 10 J. 16,5 24,8
10 bis unter 14 J. 31,7 46,6
14 bis unter 18 J. 78,8 91,0
18 bis unter 27 J.1 29,5 38,1
Insgesamt2 31,7 40,2

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hil-
fen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige; versch. Jahrgänge; eigene Berech-
nungen

1) Die Fallzahlen werden auf die 18- bis unter 21-jährigen jungen Menschen bezogen.
2) Die Fallzahlen werden auf die unter 21-jährigen jungen Menschen bezogen.
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9.9 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)

Die Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 
im Leistungskanon der Hilfen zur Erziehung
Bei der Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung 
(ISE) handelt es sich um ein Hilfeangebot, das sich vor al-
lem an Jugendliche in sehr belasteten Lebenssituationen 
richtet und in der Regel auf eine längere Zeit angelegt ist. 
Es ist ein Angebot, das mit einer hohen Betreuungsdichte 
verbunden und sehr auf die Bedürfnisse des jungen Men-
schen ausgerichtet ist. Mit Blick auf die Ausgestaltung 
kann die Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, 
abhängig vom Einzelfall, einerseits ein offenes, nicht an 
tradierte Formen bzw. Institutionen gebundenes Angebot 
darstellen, welches ambulant durchgeführt wird oder an 
eine stationäre Einrichtung bzw. an Wohnhilfen angebun-
den ist. Die ISE kann aber auch als Hilfe ausgestaltet wer-
den, welche sich an junge Menschen richtet, die sich in 
besonders gefährdeten Lebenssituationen befinden und/
oder sich anderen Hilfeangeboten entziehen.115

115) Vgl. Jordan/Maykus/Stuckstätte 2012, S. 231

Die Entwicklung der Fallzahlen im Überblick
Zuletzt hat die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatis-
tik für das Jahr 2014 6.854 Maßnahmen der Intensiven 
sozialpädagogischen Einzelbetreuung gem. §  35 SGB 
VIII ausgewiesen (vgl. Abb. 9.9.1). Umgerechnet auf die 
altersentsprechende Bevölkerung bedeutet das, dass 4 
Kinder pro 10.000 der unter 21-Jährigen eine ISE-Maß-
nahme in Anspruch genommen haben. Seit 2012 ist die 
Anzahl der ISE wieder angestiegen. Zwischen den Jahren 
2012 und 2014 liegt der Zuwachs bei rund 10%.

Ausgaben für die Intensive 
sozialpädagogische Einzelbetreuung
Für das Arbeitsfeld der ISE wurden 2014 seitens der 
kommunalen Jugendämter rund 105 Mio. EUR ausgege-
ben (vgl. Abb. 9.9.2). Zwischen 2008 und 2014 ist mit 
Blick auf die Ausgaben für Intensive sozialpädagogische 
Einzelbetreuungen eine schwankende Entwicklung zu 
konstatieren. Zuletzt sind die Ausgaben 2014 im Ver-
gleich zum Vorjahr um 10,3 Mio. EUR gestiegen (+11%).

Die Inanspruchnahme in den Bundesländern
Mit Blick auf den ost- und westdeutschen Landesteil 
zeigen sich Unterschiede in der Inanspruchnahme von 
Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuungen: In 
Ostdeutschland nahmen im Jahre 2014 2 pro 10.000 der 
jungen Menschen unter 21 Jahren eine ISE in Anspruch, 
in Westdeutschland waren es mit 5 mehr als doppelt so 
viele (vgl. Abb. 9.9.3). Auch mit Blick auf die Bundeslän-
der ist eine deutliche Spannweite erkennbar.

Auf einen Blick:

Gesamtvolumen der Fallzahlen (2014):
Anzahl junger Menschen (Bestand 
am 31.12. + beendete Hilfen):

6.854

Bevölkerungsbezogene Inanspruchnahme:
4,4 pro 10.000 
unter 21-Jährige

Ausgaben für Leistungen (2014):
Ausgaben in 1.000 Euro: 105.418

Ausgaben pro unter 18-Jährigen: 8 EUR

Eckwerte (2014):
Durchschnittsalter der jungen 
Menschen bei Hilfebeginn:

17,0 Jahre

Anteil der Alleinerziehendenfamilien bei Hilfebeginn: 39,0%

Anteil der Transferleistungen beziehenden 
Familien bei Hilfebeginn:

40,8%

Anteil der Familien, in denen zu Hause nicht 
Deutsch gesprochen wird, bei Hilfebeginn:

30,4%

Durchschnittliche Dauer der beendeten Hilfen: 11 Monate

Anteil der beendeten Hilfen gemäß Hilfeplan 
(ohne Zuständigkeitswechsel der Jugendämter):

58,5%

Personalsituation (2014):
Tätige Personen: 2.012

Vollzeitäquivalente1: 1.420

Anteil der unter 45-jährigen Beschäftigten: 60,6%

Professionalisierungsquote2: 52,0%

Anteil der Vollzeit tätigen Personen: 48,3%

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfe, 
Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2014; Ausgaben und Einnahmen 2014, 
Einrichtungen und tätige Personen 2014; eigene Berechnungen

1) Rechnerische Vollzeitstellen
2) Anteil der Akademiker/-innen mit einem (sozial-)pädagogischen (Fach-)Hochschulabschluss
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ABB.	9.9.1:  Junge Menschen in der Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung 
(einschl. der Hilfen für junge Volljährige) (Deutschland; 2008 bis 2014; 
Aufsummierung der zum 31.12. eines Jahres andauernden und der inner-
halb eines Jahres beendeten Leistungen; Angaben absolut, Inanspruchnah-
me pro 10.000 der unter 21-Jährigen)

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hil-
fen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige; versch. Jahrgänge; eigene Berech-
nungen
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 ► In den westdeutschen Flächenländern reicht die 
Spannweite der Inanspruchnahme von Intensiven so-
zialpädagogischen Einzelbetreuungen im Jahre 2014 
von 2 pro 10.000 der unter 21-Jährigen in Bayern und 
Rheinland-Pfalz bis hin zu 6 pro 10.000 dieser Alters-
gruppe in Nordrhein-Westfalen. 

 ► Unter den Stadtstaaten und auch in der Gesamtbe-
trachtung weist Hamburg mit 37 pro 10.000 der jun-
gen Menschen unter 21 Jahren den höchsten Wert 
mit Blick auf die Inanspruchnahme von Intensiven so-
zialpädagogischen Einzelbetreuungen auf.

 ► In Ostdeutschland reicht die Spannweite der In-
anspruchnahme von knapp 1 pro 10.000 der 
unter 21-Jährigen in Sachsen bis hin zu 3 pro 

10.000 dieser Altersgruppe in Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern.

Alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede 
bei der Inanspruchnahme von Intensiven 
sozialpädagogischen Einzelbetreuungen
Bei einer Betrachtung der Altersverteilung der Klientel 
in der ISE zeigt sich, dass dieses Hilfeangebot erst ab 
einem Alter von 10 Jahren relevant wird und vor allem 
von Jugendlichen und jungen Volljährigen in Anspruch 
genommen wird (vgl. Tab. 9.9.1).

 ►  Mit Blick auf geschlechtsspezifische Unterschiede 
sind Jungen und junge Männer in der Intensiven so-
zialpädagogischen Einzelbetreuung häufiger vertreten 
als Mädchen und junge Frauen. Es zeigt sich 2014 
bevölkerungsbezogen eine höhere Inanspruchnah-
mequote bei männlichen (2,8 Hilfen) im Vergleich zu 
der weiblichen Klientel (1,8 Hilfen).

 ► Der größte Unterschied mit Blick auf die Inan-
spruchnahme zwischen männlichen und weiblichen 
Adressat(inn)en zeigt sich in der Altersgruppe der Ju-
gendlichen und der jungen Volljährigen.

 ► Insbesondere bei jungen Volljährigen, und zwar bei 
jungen Männern wie bei jungen Frauen, ist die In-
anspruchnahme zwischen 2008 und 2014 in allen 
angestiegen.
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ABB.	9.9.2:  Ausgaben für Leistungen der Intensiven sozialpädagogischen Einzelbe-
treuung (Deutschland; 2008 bis 2014; Angaben in 1.000 EUR)

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Ausgaben und Ein-
nahmen; versch. Jahrgänge; eigene Berechnungen
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ABB.	9.9.3:  Junge Menschen in der Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung 
(einschl. der Hilfen für junge Volljährige) (Länder; 2014; Aufsummierung 
der zum 31.12. eines Jahres andauernden und der innerhalb eines Jahres 
beendeten Leistungen; Inanspruchnahme pro 10.000 der unter 21-Jähri-
gen)

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hil-
fen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2014; eigene Berechnungen

TAB.	9.9.1:  Junge Menschen in der Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung 
(einschl.	der	Hilfen	für	 junge	Volljährige)	nach	Alter	und	Geschlecht	der	
Adressat(inn)en (Deutschland; 2008 und 2014; andauernde Leistungen am 
31.12.; Inanspruchnahme pro 10.000 der alters- und geschlechtsspezifi-
schen Bevölkerung)

Geschlecht	und	Altersgruppen ISE	§ 35	SGB	VIII
2008 2014

Jungen und junge Männer (Inanspruchnahme pro 10.000)

0 bis unter 6 J. 0,0 0,0
6 bis unter 10 J. 0,0 0,0
10 bis unter 14 J. 1,7 1,6
14 bis unter 18 J. 5,0 6,4
18 bis unter 27 J.1 1,1 7,4
Insgesamt2 1,5 2,8

Mädchen und junge Frauen (Inanspruchnahme pro 10.000)

0 bis unter 6 J. 0,0 0,0
6 bis unter 10 J. 0,0 0,0
10 bis unter 14 J. 0,6 0,7
14 bis unter 18 J. 3,4 4,0
18 bis unter 27 J.1 1,3 5,1
Insgesamt2 1,1 1,8

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hil-
fen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige; versch. Jahrgänge; eigene Berech-
nungen

1) Die Fallzahlen werden auf die 18- bis unter 21-jährigen jungen Menschen bezogen.
2) Die Fallzahlen werden auf die unter 21-jährigen jungen Menschen bezogen.
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9.10 Eingliederungshilfen bei (drohender) seelischer Behinderung (§ 35a SGB VIII)

Eingliederungshilfen für junge Menschen mit 
einer (drohenden) seelischen Behinderung
Der Leistungstatbestand des §  35a SGB VIII zu den 
Eingliederungshilfen für die seelisch behinderten jungen 
Menschen bzw. für die von einer solchen Behinderung 
bedrohten Personen gehört zwar nicht mehr zu den Hil-
fen zur Erziehung, gleichwohl gibt es Schnittstellen und 
Schnittmengen zwischen den beiden Leistungsberei-
chen, zumal in der Geschichte des SGB VIII die Einglie-
derungshilfen rechtssystematisch als Teil der Hilfen zur 
Erziehung begonnen haben. Anders als bei den Hilfen zur 
Erziehung muss bei den Eingliederungshilfen gem. § 35a 
SGB VIII erstens die Voraussetzung erfüllt sein, dass die 
seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger 
als 6 Monate vom alterstypischen Zustand abweicht und 
daher zweitens eine Beeinträchtigung der Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben zu konstatieren oder zu erwarten 
ist. In diesem Zusammenhang wird auch von einer „Zwei-
gliedrigkeit des Behinderungsbegriffs“116 gesprochen.

116) Vgl. Wiesner/Fegert 2015, SGB VIII § 35a Rdnr. 6

Die Entwicklung der Fallzahlen im Überblick
Die Fallzahlen für die Eingliederungshilfen für seelisch be-
hinderte junge Menschen belaufen sich für das Jahr 2014 
auf nicht ganz 80.800 (vgl. Abb. 9.10.1). Umgerechnet 
auf 10.000 Personen in der Bevölkerungsgruppe der un-
ter 21-Jährigen entspricht das 52 Fällen. Zwischen 2008 
und 2014 sind die Fallzahlen sowie die damit verbunde-
nen Inanspruchnahmequoten deutlich gestiegen. Allein 
die Anzahl der Hilfen pro Jahr hat sich im angegebenen 
Zeitraum um rund 86% erhöht.

Ausgaben für Eingliederungshilfen bei einer 
(drohenden) seelischen Behinderung
Für das Jahr 2014 weisen die Ergebnisse der KJH-Sta-
tistik Ausgaben in Höhe von mehr als 1,1 Mrd. EUR im 
Bereich der Durchführung von Leistungen der Eingliede-
rungshilfen gem. § 35a SGB VIII aus (vgl. Abb. 9.10.2). 
Gegenüber dem Jahr 2008 haben sich damit die Ausga-
ben verdoppelt.

Die Inanspruchnahme in den Bundesländern
Die Höhe der Inanspruchnahme von Leistungen der Ein-
gliederungshilfen bei einer (drohenden) seelischen Behin-
derung variiert im Bundesländervergleich erheblich. Wäh-
rend für Hamburg für das Jahr 2014 17 Fälle pro 10.000 
der unter 21-Jährigen ausgewiesen werden, sind es für 
Brandenburg statistisch betrachtet 74 Fälle. Bei einer 
Gegenüberstellung der Ergebnisse für Ost- und West-
deutschland zeigt sich, dass im Westen mit 54 Fällen pro 
10.000 der genannten Bevölkerungsgruppe eine höhere 
Inanspruchnahmequote als für Ostdeutschland mit 40 
Fällen zu beobachten ist (vgl. Abb. 9.10.3).

 ► Die Spannweite der Inanspruchnahme von Einglie-
derungshilfen reicht für die westdeutschen Flächen-
länder von 41 pro 10.000 der unter 21-Jährigen in 
Baden-Württemberg bis zu 63 pro 10.000 dieser Al-
tersgruppe im Saarland.

Auf einen Blick:

Gesamtvolumen der Fallzahlen (2014):
Anzahl junger Menschen (Bestand 
am 31.12. + beendete Hilfen): 

80.762

Bevölkerungsbezogene Inanspruchnahme: 
51,8 pro 10.000 
unter 21-Jährige

Ausgaben für Leistungen (2014):
Ausgaben in 1.000 Euro: 1.149.107

Ausgaben pro unter 18-Jährigen: 88 EUR

Eckwerte (2014):
Durchschnittsalter der jungen 
Menschen bei Hilfebeginn: 

11,6 Jahre

Anteil der Alleinerziehendenfamilien bei Hilfebeginn: 31,8%

Anteil der Transferleistungen beziehenden 
Familien bei Hilfebeginn: 

28,0%

Anteil der Familien, in denen zu Hause nicht 
Deutsch gesprochen wird, bei Hilfebeginn: 

8,5%

Durchschnittliche Dauer der beendeten Hilfen: 22 Monate

Anteil der Beendigungen der Hilfe gemäß 
Hilfeplan (ohne Zuständigkeitswechsel): 

65,6%

Personalsituation (2014):
Im Rahmen der Einrichtungs- und Personalstatistik wird als Arbeitsbereich 
die Eingliederungshilfe für junge Menschen bei einer (drohenden) 
seelischen Behinderung nicht genannt. Vor diesem Hintergrund 
liegen keine Angaben zu den hier beschäftigten Personen vor.

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfe, 
Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2014; Ausgaben und Einnahmen 2014; 
eigene Berechnungen
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ABB.	9.10.1: 	Junge	Menschen	in	den	Eingliederungshilfen	gem.	§ 35a	SGB	VIII	(ein-
schl. der Hilfen für junge Volljährige) (Deutschland; 2008 bis 2014; Auf-
summierung der zum 31.12. eines Jahres andauernden und der innerhalb 
eines Jahres beendeten Leistungen; Angaben absolut, Inanspruchnahme 
pro 10.000 der unter 21-Jährigen)

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hil-
fen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige; versch. Jahrgänge; eigene Berech-
nungen
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 ► Bei den Stadtstaaten werden für Hamburg mit 17 
Hilfen pro 10.000 der unter 21-Jährigen die wenigs-
ten Fälle im Verhältnis zur Bevölkerung ausgewie-
sen. Für Berlin beträgt die Inanspruchnahmequote 
hingegen 60 Leistungen bezogen auf die genannte 
Bevölkerungsgruppe.

 ► Für die ostdeutschen Flächenländer variiert die Inan-
spruchnahmequote der Eingliederungshilfen zwischen 
26 Leistungen pro 10.000 der unter 21-Jährigen in 
Sachsen-Anhalt und den bereits erwähnten 74 Fällen 
in Brandenburg.

Alters- und geschlechtsspezifische 
Unterschiede bei der Inanspruchnahme von 
Eingliederungshilfen für junge Menschen mit 
einer (drohenden) seelischen Behinderung
Adressat(inn)en der Eingliederungshilfen bei einer (dro-
henden) seelischen Behinderung sind vor allem ältere 

Kinder im Alter von 10 bis unter 14 Jahren, gefolgt von 
den 6- bis unter 10-Jährigen und den 14- bis unter 
18-Jährigen (vgl. Tab. 9.10.1). 

Bevölkerungsrelativiert werden die wenigsten Fälle für die 
unter 6-Jährigen ausgewiesen, was vor allem auch auf 
rechtliche Regelungen in den meisten Ländern zurückzu-
führen ist, die die Frühförderung nicht der Kinder- und Ju-
gendhilfe zuordnen. Die meisten Hilfen werden damit von 
den Jugendämtern für Kinder in der Grundschule und in 
der kritischen Phase des Übergangs von der Primarstufe 
zur Sekundarstufe I gewährt. Damit deuten sich an dieser 
Stelle Parallelen zur Erziehungsberatung an.

 ► Die Inanspruchnahmequote von Jungen und jungen 
Männern liegt mit 52 Hilfen pro 10.000 der geschlech-
tergleichen Bevölkerung deutlich über der von Mäd-
chen und jungen Frauen (22 Hilfen) (vgl. Tab. 9.10.1).

 ► Über alle Altersgruppen ist durchgängig sichtbar, dass 
Hilfen gem. § 35a SGB VIII bei Jungen in weitaus hö-
herem Maße zur Anwendung kommen als bei Mäd-
chen, insbesondere bei den 10- bis unter 14-Jährigen.

 ► In allen Altersgruppen – sowohl bei der männli-
chen als auch weiblichen Klientel – ist ein Anstieg 
der Inanspruchnahme zwischen 2008 und 2014 zu 
beobachten.
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ABB.	9.10.2: Ausgaben	für	Leistungen	der	Eingliederungshilfen	gem.	§ 35a	SGB	VIII 
(Deutschland; 2008 bis 2014; Angaben in 1.000 EUR)

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Ausgaben und Ein-
nahmen; versch. Jahrgänge; eigene Berechnungen
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ABB.	9.10.3: 	Junge	Menschen	in	Eingliederungshilfen	gem.	§ 35a	SGB	VIII	 (einschl.	
der Hilfen für junge Volljährige) (Länder; 2014; Aufsummierung der an-
dauernden und beendeten Leistungen; Inanspruchnahme pro 10.000 der 
unter 21-Jährigen)

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hil-
fen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2014; eigene Berechnungen

TAB.	9.10.1: 	Junge	 Menschen	 in	 Eingliederungshilfen	 gem.	 §  35a	 SGB	 VIII	 (ein-
schl.	 der	 Hilfen	 für	 junge	 Volljährige)	 nach	 Alter	 und	 Geschlecht	 der	
Adressat(inn)en (Deutschland; 2008 und 2014; andauernde Leistungen 
am 31.12.; Inanspruchnahme pro 10.000 der alters- und geschlechtsspe-
zifischen Bevölkerung)1

Geschlecht	und	Altersgruppen Eingliederungshilfe	§ 35a	SGB	VIII
2008 2014

Jungen und junge Männer (Inanspruchnahme pro 10.000)

0 bis unter 6 J. 2,3 5,1
6 bis unter 10 J. 32,5 69,3
10 bis unter 14 J. 54,1 118,2
14 bis unter 18 J. 25,4 57,8
18 bis unter 27 J.2 14,9 28,2
Insgesamt3 24,6 52,4

Mädchen und junge Frauen (Inanspruchnahme pro 10.000)

0 bis unter 6 J. 0,9 2,1
6 bis unter 10 J. 14,4 25,0
10 bis unter 14 J. 24,6 47,4
14 bis unter 18 J. 11,9 22,5
18 bis unter 27 J.2 11,5 21,7
Insgesamt3 12,0 22,1

Quelle:  Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hil-
fen, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige; versch. Jahrgänge; eigene Berech-
nungen

1) Für die Eingliederungshilfen nach § 35a bestehen in den Ländern mitunter voneinander 
abweichende Abgrenzungsregelungen im Verhältnis zu Leistungen der Sozialhilfe, der 
Krankenkassen, aber auch des Bildungswesens. Hiervon betroffen ist vor allem die schon 
bereits benannte Frühförderung, mitunter aber auch Regelungen für junge Volljährige. Dies 
muss bei der Bewertung der niedrigen Werte für die besagten Altersgruppen – insbeson-
dere für die unter 6-Jährigen – mitberücksichtigt werden.

2) Die Fallzahlen werden auf die 18- bis unter 21-jährigen jungen Menschen bezogen.
3) Die Fallzahlen werden auf die unter 21-jährigen jungen Menschen bezogen.



82

Überblick über die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik im Horizont der Hilfen zur Erziehung

10. Überblick über die amtliche Kinder- und 
Jugendhilfestatistik im Horizont der Hilfen 
zur Erziehung – Hinweise zur Datengrundlage 
und zu den Auswertungen

10.1 Die amtliche Kinder- und  
Jugendhilfestatistik im Überblick

Für die Kinder- und Jugendhilfe ist die amtliche Kinder- 
und Jugendhilfestatistik (KJH-Statistik) ein fester Be-
standteil quantitativ-empirischer Selbstbeobachtungen. 
Sie gehört mittlerweile zu den institutionalisierten Formen 
gesellschaftlicher Dauerbeobachtungen für beispielswei-
se die Kindertagesbetreuung, Angebote der Kinder- und 
Jugendarbeit oder eben auch das Arbeitsfeld der Hilfen 
zur Erziehung mit seinen angrenzenden Bereichen. Für 
die Kinder- und Jugendhilfe im Allgemeinen sowie die 
Hilfen zur Erziehung im Besonderen ist es inzwischen 
unverzichtbar geworden, sich mit der amtlichen Statistik 
und ihren empirischen Befunden auseinanderzusetzen.117

Die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik unterglie-
dert sich in 4 Bereiche. Teil I umfasst die sogenannten 
„Erzieherischen Hilfen und die sonstigen Hilfen“. Hierzu 
gehören Erhebungen über die Hilfen zur Erziehung, die 
Hilfen für junge Volljährige sowie die Eingliederungshilfen 
bei einer (drohenden) seelischen Behinderung bei jungen 
Menschen – hier findet sich also eine der zentralen Daten-
grundlagen für den Monitor Hilfen zur Erziehung –, aber 
auch die Adoptionen, die vorläufigen Schutzmaßnahmen 
sowie eine Erhebung über weitere Aufgaben des Jugend-
amtes118 und die 2012 erstmalig durchgeführte Erhebung 
zu den Gefährdungseinschätzungen der Jugendämter 
(§ 8a Abs. 1 SGB VIII). Teil II beinhaltet die Erfassung der 
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit. Die Erhebungen 
zu Einrichtungen und tätigen Personen in der Kinder- und 
Jugendhilfe sind Gegenstand des Teil IIII der amtlichen 
Kinder- und Jugendhilfestatistik. Dieser umfasst auch 
Angaben für das Arbeitsfeld Hilfen zur Erziehung und – 
in diesem Kontext nicht ganz unwichtig – auch für das 
Jugendamt und den Allgemeinen Sozialen Dienst. Über 
den Teil IV schließlich werden Angaben zu den Ausgaben 
und Einnahmen der öffentlichen Gebietskörperschaften 
für Leistungen und Strukturen der Kinder- und Jugend-
hilfe erfasst. Hier werden bei dem Erhebungsinstrument 
ebenfalls die Leistungen und Strukturen der Hilfen zur Er-
ziehung berücksichtigt, sodass die Analysen des Monitor 

117) Vgl. Rauschenbach/Schilling 2011, S. 7
118) Damit sind Aufgaben des Jugendamtes im Kontext des Vormundschafts- und Pflegschafts-

wesens gemeint, und zwar im Einzelnen: Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften, 
Pflegeerlaubnis, Tagespflegepersonen, für die eine Pflegeerlaubnis nach § 43 SGB VIII erteilt 
wurde, Sorgerechtsentzug, Sorgeerklärungen.

Hilfen zur Erziehung auch auf diese Angaben rekurrieren 
(vgl. Kap. 5).

Die Erfassung der Hilfen zur Erziehung im Rahmen 
der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik
Die einleitenden Hinweise zur KJH-Statistik insgesamt 
haben deutlich gemacht, dass das Arbeitsfeld der Hilfen 
zur Erziehung seitens der KJH-Statistik einerseits durch 3 
Teilerhebungen in den Blick genommen wird sowie ande-
rerseits weitere Erhebungen zu den an Hilfen zur Erziehung 
angrenzenden Leistungen und Aufgaben der Kinder- und 
Jugendhilfe empirisch beleuchtet werden. Über diese In-
strumente liegen Daten zu den Adressat(inn)en und den 
Leistungen und Maßnahmen genauso wie zu den Einrich-
tungen bzw. den Diensten und den hier tätigen Personen 
sowie schließlich zu den finanziellen Aufwendungen vor. 
Hierüber wird eine Stärke der KJH-Statistik gegenüber 
anderen empirischen Erhebungen deutlich. Es ist mithilfe 
dieses Instrumentes möglich, den Gegenstand aus meh-
reren Perspektiven betrachten zu können. 

Von zentraler Bedeutung bei den unterschiedlichen sta-
tistischen Perspektiven auf das Feld der Hilfen zur Er-
ziehung ist die Erhebung zu den Leistungen der Hilfen 
zur Erziehung, den Hilfen für junge Volljährige sowie den 
Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Men-
schen. Diese Erhebung umfasst Angaben zu den Hilfen 
in Anspruch nehmenden jungen Menschen und deren 
Familien sowie zur gewährten Leistung selber. Hierauf 
wird im Folgenden näher eingegangen (a). Darüber hin-
aus werden auch die anderen Erhebungsinstrumente mit 
Blick auf ihre Potenziale zur Beobachtung des Arbeitsfel-
des Hilfen zur Erziehung für den Monitor Hilfen zur Erzie-
hung genutzt. Vor diesem Hintergrund wird dargestellt, 
inwiefern Aussagen zu den Einrichtungen und den tätigen 
Personen des Arbeitsfeldes vorliegen. Mit den Ergebnis-
sen können gleichwohl Aussagen zu den Strukturen des 
Arbeitsfeldes gemacht werden (b). Auch beinhalten die 
Ergebnisse der KJH-Statistik in einer weiteren Teilerhe-
bung Angaben zu den finanziellen Aufwendungen für die 
Hilfen zur Erziehung (c).

(a) Leistungen der Hilfen zur Erziehung
Im Rahmen der Leistungsstatistik werden seit dem Erhe-
bungsjahr 2007 – vor 2007 galt eine andere Erhebungs-
systematik, auf die an dieser Stelle aber nicht weiter 
eingegangen wird119 – jährlich bei Erziehungsberatungs-

119) Vgl. Schilling 2003



83

Monitor Hilfen zur Erziehung 2016Überblick über die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik im Horizont der Hilfen zur Erziehung

stellen und Jugendämtern Angaben zu den Leistungen 
der Hilfen zur Erziehung erhoben. Gezählt werden jährlich 
die zum Ende eines Jahres andauernden Hilfen (Stich-
tag 31.12.) sowie die im Laufe eines Jahres beendeten 
Maßnahmen. Durch die Erfassung des Beginnjahres lie-
gen zudem Informationen über die innerhalb eines Jahres 
begonnenen Hilfen vor.120

Für die Hilfen zur Erziehung erfasst werden u.a. die Art 
des Trägers, die Art der Hilfe, der Ort der Hilfedurchfüh-
rung, die Dauer und Betreuungsintensität einer Leistung, 
die Gründe für eine Hilfegewährung, das Geschlecht und 
das Alter der jungen Menschen, aber auch die Lebens-
situation der die Hilfe in Anspruch nehmenden Familien. 
Ferner werden Gründe für die Beendigung einer Maßnah-
me sowie Angaben über die Situation im Anschluss an 
die Hilfe erfasst. Der Monitor Hilfen zur Erziehung ist nicht 
der Ort, um Erhebungsmerkmale und die damit verbun-
denen Merkmalsausprägungen ausführlich zu diskutie-
ren. Daher soll im Folgenden nur kurz auf die einzelnen 
Erhebungsbereiche eingegangen werden. Die Hinweise 
sollen helfen, die Analysen und fachlichen Bewertungen 
in den Kapiteln des Monitor Hilfen zur Erziehung besser 
nachzuvollziehen. Darüber hinaus können diese metho-
dischen Hinweise nützlich sein, um weitergehende oder 
auch alternative Lesarten zu den dargestellten Daten zu 
entwickeln.

 ► Bei der Art des Trägers ist vorgesehen, dass die Trä-
ger der freien Jugendhilfe einzeln anzugeben sind 
(z.B. der Paritätische, die Diakonie usw.). Bei diesem 
Erhebungsmerkmal werden somit die freien Träger 
differenziert abgefragt, sodass eine Auswertung des 
Leistungsspektrums der freien Träger möglich ist. 
Allerdings werden nicht jeweils einzelne Träger aus-
gewiesen, sondern in der Regel die Trägergruppen. 
Zu beachten ist dabei sicherlich, dass die Angaben 
hierzu, wie die übrigen Informationen auch – außer bei 
der Erziehungsberatung –, von den Jugendämtern als 
öffentlichem Träger gemacht werden. 

 ► Die Erhebung von Angaben über die Art der Hilfe und 
den Ort der Durchführung ist vergleichsweise differen-
ziert. So werden nicht nur die Leistungen gem. §§ 28 
bis 35 SGB VIII berücksichtigt, sondern auch Hilfeset-
tings bzw. -arrangements, die nicht den Merkmalen 
der rechtlich kodifizierten Hilfearten entsprechen – die 
sogenannten ,27,2er-Hilfen‘. Ebenfalls berücksichtigt 
werden in diesem Zusammenhang die Eingliede-
rungshilfen gem. § 35a SGB VIII. Durch die Erfassung 
des Ortes der Durchführung können besondere For-
men der einzelnen Hilfearten dokumentiert werden. 
So kann z.B. in der Auswertung für die Eingliede-
rungshilfen aufgezeigt werden, ob eine Hilfe in einer 
Tageseinrichtung, in einer Tagesgruppe, in einem 
Heim oder einer Pflegefamilie erbracht wurde. Auch 
können Hilfen zur Erziehung differenziert werden, die 

120) Vgl. Schilling/Kolvenbach 2011, S. 204ff.

in der Schule bzw. der Kindertageseinrichtung durch-
geführt werden. 

 ► Bei der Beendigung einer Hilfe ist nicht nur die Dauer 
anzugeben, sondern für die am 31.12. eines Jahres 
andauernden sowie die im Laufe eines Jahres been-
deten Hilfen müssen auch Angaben zur Betreuungs-
intensität gemacht werden. In diesem Kontext werden 
für Beratungsleistungen die Anzahl der Kontakte so-
wie für die ambulanten Leistungen die Fachleistungs-
stunden angegeben. Erhoben werden hier die laut 
Hilfeplan vereinbarten Betreuungsstunden. 

 ► Für jede im Rahmen der KJH-Statistik erfasste Leis-
tung ist die die Hilfe anregende Institution oder Per-
son anzugeben. Hierüber soll für jede Leistung erfasst 
werden, inwiefern der junge Mensch selbst, die Eltern 
oder ein Elternteil oder beispielsweise auch Schule, 
Justiz, Gesundheitswesen und nicht zuletzt auch 
der Allgemeine Soziale Dienst die Maßnahme ange-
regt hat. Bei allen damit verbundenen Abgrenzungs-
schwierigkeiten können diese Daten beispielsweise 
Informationen zu „Selbstmelder(inne)n“ in Erziehungs-
beratungsstellen und Jugendämtern in Abgrenzung 
zu den Fällen liefern, bei denen möglicherweise der 
Allgemeine Soziale Dienst oder auch die Justiz die Hil-
fe angeregt hat. Nicht zuletzt sind hierüber empirische 
Hinweise über Schnittstellen der Hilfen zur Erziehung 
zum Gesundheitswesen, der Justiz oder auch der 
Schule denkbar. 

 ► Insbesondere der Entzug der vollständigen oder teil-
weisen elterlichen Sorge ist im Kontext der Gewäh-
rung, aber auch des Verlaufs einer Hilfe zur Erziehung 
eine wichtige Information. Nicht zuletzt stellen diese 
familienrichterlichen Entscheidungen oftmals auch ei-
nen Schutz für die Minderjährigen vor ihren eigenen 
Eltern dar. Für die Beobachtung der Fremdunterbrin-
gung war gerade auch vor diesem Hintergrund die 
Erfassung von familienrichterlichen Entscheidungen 
bereits in den letzten rund 20 Jahren ein wichtiges 
Merkmal. 

 ► Mit dem Inkrafttreten der Regelungen des Bundeskin-
derschutzgesetzes ist auch die Teilerhebung zu den 
Hilfen zur Erziehung dahin gehend erweitert worden, 
dass seit 2012 erfasst wird, ob die Einleitung der Hilfe 
aufgrund einer vorangegangenen Gefährdungsein-
schätzung der Jugendämter gemäß §  8a Absatz 1 
SGB VIII erfolgte. 

 ► Die Gründe für eine Hilfegewährung können auf meh-
reren Ebenen angesiedelt sein (Multiproblemfamilien). 
Dieser Tatsache wird auch die KJH-Statistik gerecht, 
indem ein umfangreicher Katalog an Gründen vorliegt. 
Um die Kernprobleme, die zur Hilfegewährung geführt 
haben, hilfeartspezifisch differenzieren zu können, wird 
die Angabe für die Gründe der Hilfegewährung hier 
jedoch auf bis zu 3 Gründe, die gewichtet angegeben 
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werden, begrenzt. Angegeben werden können bei-
spielsweise eine unzureichende Förderung, Betreu-
ung und Versorgung des jungen Menschen, die Ge-
fährdung des Kindeswohls, Verhaltensauffälligkeiten 
oder auch schulische bzw. berufliche Probleme des 
jungen Menschen. 

 ► Für jeden jungen Menschen, der von einer Hilfe zur 
Erziehung erreicht wird, sind Alter und Geschlecht an-
zugeben. Dabei werden für die am jungen Menschen 
orientierten Hilfen diese Angaben jeweils für den be-
troffenen jungen Menschen gemacht, während bei den 
familienorientierten Leistungen diese Informationen für 
alle in der betreffenden Familie lebenden jungen Men-
schen angegeben werden müssen. Erfasst werden für 
sämtliche Hilfen die Angaben zum Alter nach einzel-
nen Altersjahren. Hierüber ist es bei altersspezifischen 
Analysen zur Inanspruchnahme von Leistungen der 
Hilfen zur Erziehung möglich, die Altersangaben der 
jungen Menschen anders zu gruppieren als bisher. 
So ist es beispielsweise auch möglich, Altersklassen 
zu bilden, die sich an wichtigen Stationen und den 
damit verbundenen Übergängen einer institutionali-
sierten Kindheits- und Jugendphase orientieren (z.B. 
Kindertageseinrichtung, Grundschule, weiterführende 
Schule). 

 ► Die Lebenssituation der Hilfeempfängerin/des Hilfe-
empfängers wird im Erhebungskonzept vergleichs-
weise differenziert erfasst. Hierzu gehören Angaben 
zum Aufenthaltsort des jungen Menschen vor der 
Hilfe oder auch zur Situation in der Herkunftsfamilie 
bei Beginn der Hilfe – z.B. „Alleinerziehendenstatus“. 
Ferner wird der Migrationshintergrund mit Blick auf die 
ausländische Herkunft der Eltern bzw. eines Elternteils 
oder auch hinsichtlich der in der Familie gesproche-
nen Sprache erfasst. Schließlich sollen Angaben zur 
wirtschaftlichen Situation der Familie in Bezug auf ei-
nen möglichen Transfergeldbezug gemacht werden. 

 ► Für alle beendeten Leistungen wird nach dem Grund 
für die Beendigung einer Hilfe gefragt. Hier wird vor al-
lem zwischen einer im Sinne der Hilfeplanung geplan-
ten und einer von den Zielen abweichenden Beendi-
gung unterschieden. Bei letztgenannter Konstellation 
wird darüber hinaus noch unterschieden, von wem 
die Initiative zur vorzeitigen Beendigung ausgegangen 
ist (Eltern, junger Mensch oder Einrichtung, Pflegefa-
milie bzw. Sozialer Dienst). Ferner können Hilfen auf-
grund des Übergangs in eine Adoptionspflege, wegen 
eines Zuständigkeitswechsels sowie aus nicht näher 
genannten sonstigen Gründen beendet werden. 

 ► Bei Beendigung einer Hilfe sind im Rahmen der KJH-
Statistik Angaben zum anschließenden Aufenthaltsort 
sowie zur nachfolgenden Hilfe zu machen. Hierüber 
wird für den Einzelfall sichtbar gemacht, inwiefern der 
junge Mensch nach beispielsweise einer Vollzeitpflege 
oder Heimerziehung wieder bei der Herkunftsfamilie 

lebt oder auch im Rahmen einer Verselbstständigung 
möglicherweise eine eigene Wohnung bezieht – unter 
Umständen mit einer Unterstützung durch eine weite-
re ambulante Betreuung. Auch liefern Daten zu diesen 
Merkmalen Informationen über Übergänge zwischen 
den einzelnen Hilfearten, beispielsweise zwischen 
Vollzeitpflege und Heimerziehung.

(b) Einrichtungen und tätige Personen
Die Teilstatistik zu den Einrichtungen und den tätigen 
Personen erfasst die institutionelle Ebene der Hilfen zur 
Erziehung. Das Zählen von Einrichtungen ist im Feld der 
Hilfen zur Erziehung nicht für alle Leistungsbereiche von 
gleicher Bedeutung, sondern hauptsächlich für die Berei-
che Heimerziehung und Beratung. Für den Bereich der 
Beratung lässt sich aus dieser Perspektive nicht eindeutig 
das Leistungssegment der Erziehungsberatung identifi-
zieren. Vielmehr ist davon auszugehen, dass Leistungen 
der Erziehungsberatung im Rahmen der in der KJH-Sta-
tistik berücksichtigten Einrichtungsarten „Ehe- und Fami-
lienberatungsstellen“, „Ehe- und Lebensberatungsstel-
len“ sowie „Drogen- und Suchtberatungsstellen“ erbracht 
werden. Für die teilstationären und stationären Settings 
der Hilfen zur Erziehung wird zwischen zentralen Einrich-
tungsformen (Mehrgruppeneinrichtungen der stationären 
Erziehungshilfe, Internate, Gemeinsame Wohnformen 
für Mütter/Väter und Kinder), dezentralen Einrichtungs-
formen (ausgelagerte Gruppen, betreute Wohnformen, 
Kleinsteinrichtungen), Einrichtungen mit besonderem pä-
dagogischen Setting (Einrichtungen für integrierte Hilfen, 
Erziehungsstellen, Einrichtungen oder Abteilungen der 
geschlossenen Unterbringung, Einrichtungen oder Abtei-
lungen für vorläufige Schutzmaßnahmen) und teilstatio-
nären Settings unterschieden.

Eine andere, in Bezug auf die Erfassung des Feldes der 
Hilfen zur Erziehung umfassendere Perspektive bietet die 
Erhebung der tätigen Personen über den Arbeitsbereich, 
also die überwiegend ausgeübte Tätigkeit der Beschäftig-
ten. Bei den Merkmalsausprägungen zum Arbeitsbereich 
werden sämtliche Leistungen der Hilfen zur Erziehung als 
Items geführt. Das heißt, bezogen auf die Formen der 
Hilfen zur Erziehung ist neben der Erfassungsperspektive 
der einzelnen Leistungen auch die Perspektive des damit 
hauptsächlich befassten Personals in der KJH-Statistik 
berücksichtigt.121 Zu konstatieren ist, dass es über die 
Einrichtungs- und Personalstatistik bislang alle 4 Jahre 
und ab der Erhebung zum 31.12.2014 zukünftig alle 2 
Jahre möglich ist, ein differenziertes Bild zur Personalsitu-
ation nachzuzeichnen. Das in diesem Kontext für Einrich-
tungen oder auch Arbeitsbereiche erfasste Personal wird 
nach Merkmalen wie Alter, Geschlecht, Qualifikationsab-
schluss sowie dem Beschäftigungsverhältnis und -status 
einschließlich der Wochenarbeitszeit und der Befristung 
unterschieden.

121) Vgl. Schilling 2003
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(c) Ausgaben und Einnahmen der 
öffentlichen Gebietskörperschaften
Die Ausgaben und Einnahmen für die Hilfen zur Erziehung 
seitens der öffentlichen Gebietskörperschaften werden 
jährlich erfasst. Diese Erfassung bietet eine eigenständi-
ge Perspektive auf das nach den Kindertageseinrichtun-
gen ausgabenstärkste Feld der Kinder- und Jugendhilfe. 
Diese Teilstatistik erfasst zum einen Ausgaben und Ein-
nahmen für Einrichtungen im Kontext der Hilfen zur Er-
ziehung und ihren angrenzenden Leistungsbereichen. Bei 
der Erfassung werden Ausgaben für Einrichtungen der 
Heimerziehung, aber auch der Inobhutnahmen sowie für 
Beratungsstellen berücksichtigt.122 Für die hier gemach-
ten Aussagen zu den finanziellen Aufwendungen für das 
Arbeitsfeld Hilfen zur Erziehung sind diese Angaben für 
eine Gesamtbetrachtung des Ausgabenvolumens von 
Bedeutung, allerdings wird nicht weiter auf Binnendiffe-
renzierungen eingegangen (vgl. Kap. 5).

Von größerer Bedeutung für die Analysen im Rahmen des 
Monitor Hilfen zur Erziehung sind die Angaben zu den 
Ausgaben für die Durchführung der Hilfen zur Erziehung, 
also die leistungs- bzw. hilfeartspezifischen Aufwendun-
gen für insbesondere die Hilfen zur Erziehung und die 
Hilfen für junge Volljährige (vgl. Kap. 5). Die KJH-Statistik 
erhebt in diesem Zusammenhang Angaben zu den öf-
fentlichen Ausgaben der jeweiligen Leistungsparagrafen 
der Hilfen zur Erziehung (§§ 27 bis 35), aber auch der an-
grenzenden Leistungen und Maßnahmen, beispielswei-
se zu den Eingliederungshilfen sowie zu den vorläufigen 
Schutzmaßnahmen.

10.2 Umstellung auf die Bevölkerungsfort-
schreibung auf Basis des Zensus 2011 
für die Berechnung von Inanspruch-
nahme- und Gewährungsquoten

Wichtige Kennwerte auf Basis der KJH-Statistik des Mo-
nitor Hilfen zur Erziehung sind für ihre Berechnung auf 
zusätzliche Daten aus der Bevölkerungsstatistik ange-
wiesen – beispielsweise für den Monitor Hilfen zur Erzie-
hung die Zahl der in Anspruch genommenen Leistungen 
innerhalb eines Jahres pro 10.000 der unter 21-jährigen 
jungen Menschen. Diese Angaben sind für Formen einer 
institutionalisierten Dauerbeobachtung für in diesem Falle 
die Hilfen zur Erziehung mit seinen angrenzenden Berei-
chen unverzichtbar. 

Bisherige Berechnungen wurden auf Basis der Fort-
schreibung der Volkszählung von 1987 für Westdeutsch-
land bzw. der Fortschreibung von Auswertungen des 
zentralen Einwohnerregisters der damaligen DDR zum 
03.10.1990 durchgeführt. Seit dem Zensus des Jahres 
2011 – erstellt auf der Basis von Registerdaten – liegt 

122) Eine Unschärfe im Erhebungskonzept besteht mit Blick auf die Leistungserfassung darin, dass 
hier die Aufwendungen für Einrichtungen erhoben werden, die Beratungen sowohl innerhalb 
als auch außerhalb des Leistungsspektrums der Hilfen zur Erziehung durchführen.

ein neuer Datensatz vor, der im Vergleich zur vorherigen 
Fortschreibung zu Abweichungen führte. Mittlerweile wird 
seitens der amtlichen Statistik die Fortschreibung mit der 
Basis Zensus 2011 als Referenzgröße verwendet.123 

Mit der Auswertung der Erhebungsergebnisse 2014 für 
den Monitor Hilfen zur Erziehung werden Inanspruch-
nahmequoten und die anderen bevölkerungsbezogenen 
Kennwerte zu Ausgaben, Fallzahlen sowie Einrichtungen 
und tätigen Personen auf die Bevölkerungsfortschrei-
bung nach dem Zensus Basisjahr 2011 bezogen. Dies 
gilt für die 2014er-Daten genauso wie für die kommenden 
Erhebungsjahre, nicht aber für die Jahre vor 2014.

123) Vgl. Mühlmann/Meiner-Teubner 2015
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